
Beitragsordnung des Stadtmarketing Ibbenbüren e.V.

Diese Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 12. März 2026 
beschlossen.

Mitgliedsbeiträge

Fälligkeit und Zahlweise

Die Mitgliedsbeiträge sowie ggf. Abteilungsbeiträge und Sonderumlagen werden 
jährlich zum 31. März per SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen; im Eintrittsjahr 
werden Beiträge ab dem Eintrittsmonat erhoben.

Natürliche Personen 30,00 € / Jahr

Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen, Schulen, Kirchen/
Religionsgemeinschaften

60,00 € / Jahr

Unternehmen, freie Berufe, Kreditinstitute, Stadt, Körperschaften 
des öffentl. Rechts 

150,00 € / Jahr


